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Belehrung Betriebspraktikum 
 

1. Das Betriebspraktikum ist eine Schulpflichtveranstaltung. 
2. Während des Praktikums findet kein Unterricht statt. 
3. Bei Erkrankung meldet sich der Schüler im Betrieb, beim Praktikumsleiter der Schule (s.stamm-

witz@gts.lernsax.de) sowie im Sekretariat (sekretariat@gts.lernsax.de) bis 7 Uhr krank. 
4. Bei Problemen im Betrieb meldet sich der Schüler sofort beim Praktikumsleiter oder -betreuer.  
5. Der Schüler repräsentiert sich selbst, seine Familie und die Gerda-Taro-Schule. 
6. Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) muss eingehalten werden: 

• Tägliche Arbeitszeit: maximal 7 Stunden 
• Wöchentliche Arbeitszeit: maximal 35 Stunden 
• Arbeitszeitraum: 6:00 bis 20:00 Uhr mit ausreichenden Ruhephasen 
• Eine ununterbrochene Freizeit von 12 h muss eingehalten werden. 
• Arbeitstage: Einhaltung der 5 Tage Woche 
• Arbeit an Samstagen, Sonn- und Feiertagen nur im Ausnahmefall und unter Einhaltung der 

5-Tage-Woche 
• Ruhepausen: 30 Min von 4,5 bis 6 h Arbeitszeit, 60 Min ab 6 h Arbeitszeit 

7. Es ist verboten mit gesundheitsschädlichen Chemikalien, radioaktiven oder krebserregenden 
Stoffen zu arbeiten. 

8. Die Betriebsordnung sowie die Verordnungen zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung sind 
zu befolgen.  

9. Bei Unklarheiten wird im Betrieb oder beim Praktikumsleiter nachgefragt. 
10. Ein freundlicher Umgangston ist wünschenswert. 
11. Es darf nichts aus dem Betrieb mitgenommen werden, ohne vorher zu fragen.  
12. Es dürfen keine Schutzvorrichtungen entfernt werden.  
13. Es dürfen keine Maschinen ohne ausdrückliche Einweisung und Anweisung bedient werden. 
14. Es darf nur mit Erlaubnis fotografiert werden. 
15. Während der Arbeitszeit darf keine Musik gehört werden, auch nicht mit Kopfhörern.     

(Ausnahme: alternative Vorgehensweisen im Unternehmen) 
16. Im Straßenverkehr ist der StVO Folge zu leisten. 
17. Fahrtkosten werden nicht erstattet. Für den Zeitraum des Betriebspraktikums kann eine Zeit-

karte für die Zone 110 beim Praktikumsbeauftragten beantragt werden. 
18. Ein Praktikum außerhalb von Sachsen kann nur bedingt betreut werden. Ein Besuch der Prakti-

kumsstelle durch die Lehrkraft ist nicht möglich. Die Kontaktaufnahme zum Betrieb kann nur te-
lefonisch erfolgen. 

Ich bestätige, dass ich vor Beginn des Betriebspraktikums in der Schule zu o.g. Punkten belehrt 
wurde. Ich versichere, die Anweisungen des Unternehmens und der Schule zu befolgen. 

Name: ________________________            Vorname: ________________________ 

Datum: ______________   Unterschrift (Lernende & Sorgeberechtigte): ________________________ 

 
GERDA-TARO-SCHULE 
GYMNASIUM DER STADT LEIPZIG 
Telemannstraße 9 

04107 Leipzig 
Tel.: 0341 14909800 
Fax: 0341 149098025 

bo@gts.lernsax.de  
https://taroschule.de 

Praktikumsleiterin: s.stammwitz@gts.lernsax.de 

 
 
 
 

 

   Schule mit Schwerpunkt Medien- und Informatikbildung M.I.T. 


